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berufen werden soll, einen Bericht über die Fortführung des
Registers und seine Weiterentwicklung zu erstellen, unter Be-
rücksichtigung der Arbeit der Abrüstungskonferenz, der von
den Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrachten Auffassungen
und der Berichte des Generalsekretärs über die Fortführung
des Registers und seine Weiterentwicklung, damit die Ver-
sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Be-
schluss fassen kann;

6. ersucht den Generalsekretär, die Empfehlungen in
seinen Berichten von 2000, 2003 und 2006 über die Fortfüh-
rung des Registers und seine Weiterentwicklung umzusetzen
und sicherzustellen, dass dem Sekretariat ausreichende Mittel
zur Führung und Erhaltung des Registers zur Verfügung ge-
stellt werden;

7. bittet die Abrüstungskonferenz, zu erwägen, ihre Ar-
beit in Bezug auf die Transparenz auf dem Gebiet der Rüs-
tung fortzusetzen;

8. fordert alle Mitgliedstaaten erneut auf, auf regiona-
ler und subregionaler Ebene unter voller Berücksichtigung
der besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Region oder
Subregion zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die internatio-
nalen Bemühungen zur Erhöhung der Offenheit und Transpa-
renz auf dem Gebiet der Rüstung zu stärken und zu koordinie-
ren;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über den Stand der
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

10. beschließt, den Punkt „Transparenz auf dem Gebiet
der Rüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/70

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/389,
Ziff. 86)192.

63/70. Studie der Vereinten Nationen zur
Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/33 E vom 20. No-
vember 2000, 57/60 vom 22. November 2002, 59/93 vom
3. Dezember 2004 und 61/73 vom 6. Dezember 2006,

unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs über
Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung193, in dem er

über die Umsetzung der Empfehlungen in der Studie der Ver-
einten Nationen zur Abrüstungs- und Nichtverbreitungserzie-
hung194 Bericht erstattete,

sowie unter Begrüßung der vom Sekretariats-Büro für
Abrüstungsfragen unter dem Titel „Disarmament Education:
Resources for Learning“ eingeführten Website zur Abrüs-
tungs- und Nichtverbreitungserziehung195 und der von der Se-
kretariats-Hauptabteilung Presse und Information und dem
Büro für Abrüstungsfragen im Rahmen des Virtuellen Schul-
busses („CyberSchoolBus“) der Vereinten Nationen einge-
führten pädagogischen Website zur Abrüstung und Nichtver-
breitung196,

hervorhebend, dass der Generalsekretär in seinem Bericht
zu dem Schluss kommt, dass es notwendig ist, weitere An-
strengungen zur Umsetzung der Empfehlungen der Studie zu
unternehmen und den guten Beispielen für ihre Umsetzung zu
folgen, damit in noch stärkerem Maße langfristige Ergebnisse
erzielt werden,

in dem Wunsch, die Dringlichkeit der Förderung konzer-
tierter internationaler Bemühungen um Abrüstung und Nicht-
verbreitung hervorzuheben, vor allem auf dem Gebiet der nu-
klearen Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen, mit dem Ziel, die internationale Sicherheit zu stärken und
eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu
fördern,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, die negativen Auswir-
kungen von Kulturen der Gewalt und der Gleichgültigkeit an-
gesichts der heutigen Gefahren auf diesem Gebiet durch lang-
fristige Erziehungs- und Schulungsprogramme zu bekämp-
fen,

nach wie vor davon überzeugt, dass Abrüstungs- und
Nichtverbreitungserziehung notwendiger denn je ist, nicht
nur im Hinblick auf Massenvernichtungswaffen, sondern
auch auf dem Gebiet der Kleinwaffen und leichten Waffen,
des Terrorismus und anderer Herausforderungen für die inter-
nationale Sicherheit und den Abrüstungsprozess sowie im
Hinblick darauf, wie wichtig es ist, die Empfehlungen in der
Studie der Vereinten Nationen umzusetzen,

in Anerkennung der bedeutsamen Rolle der Zivilgesell-
schaft, namentlich der nichtstaatlichen Organisationen, bei
der Förderung der Abrüstungs- und Nichtverbreitungserzie-
hung,

1. dankt den Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen
und den anderen internationalen und regionalen Organisatio-
nen sowie den zivilgesellschaftlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, die innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs
die Empfehlungen in der Studie der Vereinten Nationen194

umgesetzt haben, wie in dem Bericht des Generalsekretärs
über die Umsetzung der Empfehlungen193 erörtert, und legt ih-
nen abermals nahe, diese Empfehlungen auch weiterhin um-

192 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Bra-
silien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi,
Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Irak, Japan, Kanada, Kolumbien,
Mexiko, Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwe-
gen, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Schweden,
Spanien, Südafrika, Trinidad und Tobago, Türkei, Ungarn, Uruguay und
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.
193 A/63/158 und Add.1.

194 A/57/124.
195 http://www.un.org/disarmament/education/index.html.
196 http://www.cyberschoolbus.un.org/dnp.
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zusetzen und dem Generalsekretär über die diesbezüglich un-
ternommenen Schritte Bericht zu erstatten;

2. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die
Ergebnisse der Umsetzung der Empfehlungen sowie über et-
waige neue Chancen zur Förderung der Abrüstungs- und
Nichtverbreitungserziehung auszuarbeiten und ihn der Gene-
ralversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung vorzu-
legen;

3. ersucht den Generalsekretär erneut, die Informatio-
nen im Zusammenhang mit dem genannten Bericht sowie alle
sonstigen Informationen, die das Büro für Abrüstungsfragen
in Bezug auf die Umsetzung der Empfehlungen in der Studie
der Vereinten Nationen laufend sammelt, so weit wie möglich
auf elektronischem Wege und in so vielen Amtssprachen wie
möglich zu verbreiten;

4. beschließt, den Punkt „Abrüstungs- und Nichtver-
breitungserziehung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
fünfundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/71

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/389,
Ziff. 86)197.

63/71. Übereinkommen über Streumunition

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf den Abschluss der Verhandlungen über
das Übereinkommen über Streumunition in Dublin am
30. Mai 2008198,

feststellend, dass das Übereinkommen am 3. Dezember
2008 in Oslo zur Unterzeichnung aufgelegt wird und danach
bis zu seinem Inkrafttreten am Sitz der Vereinten Nationen in
New York zur Unterzeichnung aufliegt,

insbesondere eingedenk der dem Generalsekretär gemäß
dem Übereinkommen übertragenen Aufgaben,

ersucht den Generalsekretär, die erforderliche Hilfe zu ge-
währen und diejenigen Dienste bereitzustellen, die notwendig
sind, damit er die ihm mit dem Übereinkommen über
Streumunition198 übertragenen Aufgaben wahrnehmen kann.

RESOLUTION 63/72

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 181 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und keiner Enthaltung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/63/389, Ziff. 86)199:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentini-
en, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chi-
na, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Repu-
blik Kongo, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland, Do-
minica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Est-
land, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grenada,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Hai-
ti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar,
Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallin-
seln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Se-
negal, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südaf-
rika, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tsche-
chische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Ugan-
da, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Keine.

197 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Irland (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Kerngruppe des Oslo-Prozesses
sind: Irland, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Österreich und Peru).
198 Siehe Final Document of the Diplomatic Conference for the Adoption
of a Convention on Cluster Munitions, Dublin, 19–30 May 2008
(CCM/78), Teil II. Verfügbar unter http://www.clustermunitionsdublin.ie/
convention.asp.

199 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Algerien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bangla-
desch, Belgien, Belize, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien,
Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominica, Dominikanische
Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guyana, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika,
Japan, Kasachstan, Kirgisistan, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liberia,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Mexiko, Mongolei, Mo-
sambik, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Thailand, Togo, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik und
Zypern.


